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Mitglieder und die Schöffen dieser Gerichte abberufen oder 
vorfristig ihrer Funktion entheben. Mindestens einmal wäh
rend ihrer Amtsperiode legen diese Gerichte Rechenschaft 
über ihre Tätigkeit ab und erstatten dem zuständigen Sowjet 
regelmäßig Bericht. Die Volksgerichte haben eine solche Re
chenschaftspflicht gegenüber dem Rayon- und Stadtsowjet 
nicht. Sie sind ihren Wählern verantwortlich, legen vor ihnen 
Rechenschaft ab und können auf dem gesetzlich festgelegten 
Wege abberufen werden.

Die Beziehungen der örtlichen Sowjets zu den Organen 
der Staatsanwaltschaft sind wesentlich dadurch bestimmt, daß 
diese in der gesamten UdSSR ein einheitliches zentrales Sy
stem bilden und ihre Befugnisse unabhängig von örtlichen 
Organen ausüben. Die Grundlagen der Beziehungen der So
wjets zu den Organen der Staatsanwaltschaft werden durch 
die Verfassungen, das Gesetz über die Staatsanwaltschaft der 
UdSSR vom 30. November 1979 und durch andere Rechtsakte 
bestimmt. Bei der Ausübung der allgemeinen Aufsicht treten 
die Organe der Staatsanwaltschaft in immittelbare Beziehun
gen zu den den Sowjets unterstellten Organen der staatlichen 
Verwaltung (die Sowjets selbst stehen nicht unter ihrer Auf
sicht) sowie zu den diesen Organen unterstellten Betrieben, 
Einrichtungen und Organisationen. In Erfüllung der ihnen 
übertragenen Aufgaben üben der Generalstaatsanwalt der 
UdSSR und die ihm unterstellten Staatsanwälte die Aufsicht 
über die genaue und einheitliche Durchführung der Gesetze 
aus, u. a. auch durch die vollziehenden und verfügenden Or
gane der örtlichen Sowjets.

Im Wege der allgemeinen Aufsicht fordern die Staatsan
wälte Entscheidungen von Exekutivkomitees der örtlichen So
wjets an, um zu kontrollieren, ob diese mit dem Gesetz über
einstimmen; sie haben das Recht, notwendige Dokumente, 
Materialien, statistische und sonstige Informationen im Zu
sammenhang mit ihnen vorliegenden Informationen über Ver
letzungen der Gesetzlichkeit anzufordern. Die Organe der 
Staatsanwaltschaft kontrollieren die Durchführung der Ge
setze in den Exekutivkomitees der örtlichen Sowjets, deren 
Abteilungen und Verwaltungen; sie legen Protest gegen Ent
scheidungen vollziehender und verfügender Organe der ört
lichen Sowjets ein, die. im Widerspruch zum Gesetz stehen, 
und sie geben den Exekutivkomitees der örtlichen Sowjets, 
den gesellschaftlichen Organisationen und Funktionären Hin
weise zur Beseitigung von Gesetzesverletzungen, deren Ursa
chen und begünstigenden Bedingungen.

Interessant ist die Spezifik der Beziehungen zwischen den 
örtlichen Sowjets und den Organen für Volkskontrolle. In 
Art. 92 der Verfassung der UdSSR ist festgelegt, daß diese Or
gane von den Sowjets der Volksdeputierten gebildet werden. 
Im Gesetz über die Volkskontrolle in der UdSSR vom 30. No
vember 1979 werden die in der Verfassung festgelegten 
Bestimmungen über das Zusammenwirken der örtlichen So
wjets mit den Organen für Volkskontrolle ausführlicher dar
gelegt. Es ist zu berücksichtigen, daß die Region-, Gebiets-, 
Rayon- und Stadtkomitees, für Volkskontrolle nicht Abteilun
gen und Verwaltungen der Exekutivkomitees der betreffenden 
Sowjets sind, sondern einen spezifischen Rechtsstatus haben.5 
Die genannten Organe für Volkskontrolle sind den Sowjets 
rechenschaftspflichtig, von denen sie gebildet worden sind. 
Nach dem Gesetz über die Volkskontrolle in der UdSSR 
(Art. 15) arbeiten diese Organe unter der Leitung der Sowjets 
der Volksdeputierten' entsprechend der Gesetzgebung, die 
ihre Kompetenzen festlegt, sowie unter der Leitung der über
geordneten Komitees für Volkskontrolle. Der Meinung, daß 
mit der Annahme der Verfassung der UdSSR von 1977, der 
Verfassungen der Unionsrepubliken von 1978 und des Geset
zes über die Volkskontrolle in der UdSSR die führende Rolle 
der Sowjets gegenüber den Organen für Volkskontrolle er
höht wurde, ist zuzustimmen.6

Entwicklung der Formen der gegenseitigen Beziehungen 
und Wege zu ihrer Vervollkommnung

Eine wichtige Form der Mitwirkung der Werktätigen an 
der Festigung der Rechtsordnung sind Versammlungen des 
Partei- und Sowjetaktivs, die speziell der Festigung der Ge

setzlichkeit gewidmet sind. Sie haben in einer Reihe von Ge
bieten und Städten der RSFSR, der Ukraine, Georgiens und 
anderer Republiken eine bedeutende Entwicklung erfahren.

Vielfältig sind die Formen des Zusammenwirkens der Stän
digen Kommissionen für sozialistische Gesetzlichkeit und 
Schutz der öffentlichen Ordnung mit den Organen für innere 
Angelegenheiten. In Erfüllung ihrer Aufgaben bereiten die 
Kommissionen gemeinsam mit den Abteilungen (Verwaltun
gen) für innere Angelegenheiten Fragen des Schutzes der 
Rechtsordnung zur Beratung auf den Tagungen der Sowjets 
und den Sitzungen ihrer Exekutivkomitees vor, führen ge
meinsam mit ihnen Komplexprüfungen und Kontrollen nach 
Aufgabenbereichen, Besichtigungen und Massenkontrollen 
durch und analysieren den Stand und die Wirksamkeit der 
Teilnahme der Organe der gesellschaftlichen Selbstbetätigung 
an der Festigung der Rechtsordnung.

Die Beziehungen zwischen den territorialen Deputierten
gruppen und den Abteilungen (Verwaltungen) für innere An
gelegenheiten, den Abteilungen der Miliz und den Abschnitts
inspektoren der Miliz festigen sich weiter. Die Analyse der 
Praxis im Gebiet Gorki zeigt, daß mehr als tausend terri
toriale Deputiertengruppen zusammen mit der Miliz und den 
gesellschaftlichen Stützpunkten für den Schutz der Ordnung 
einen nützlichen Beitrag zur Festigung der Gesetzlichkeit lei
sten und aktiv am Schutz und an der Erhaltung des soziali
stischen Eigentums teilnehmen.

Im Gesetz über die Volkskontrolle in der UdSSR (Art. 8) 
ist festgelegt, daß die Organe für Volkskontrolle ihre Arbeit 
im Zusammenwirken mit den ständigen Kommissionen und 
anderen Kommissionen der Sowjets der Volksdeputierten or
ganisieren. Die abgestimmte Arbeit der ständigen Kommis
sionen und der Organe für Volkskontrolle gestattet es, die 
Tätigkeit der Betriebe, Einrichtungen und Organisationen 
gründlicher zu prüfen und die Ursachen von Mängeln umfas
sender aufzudecken; sie hilft den Machtorganen, ihre Auf
merksamkeit auf die wichtigsten Bereiche des wirtschaftli
chen, sozialen und kulturellen Aufbaus zu konzentrieren. Eine 
wichtige Rolle spielen hier die Berichte und Mitteilungen der 
Komitees für Volkskontrolle auf den Tagungen der örtlichen 
Sowjets.

Die bisherigen Formen des Zusammenwirkens der örtlichen 
Sowjets mit den Gerichten können etwa wie folgt unterglie
dert werden;

a) Erörterung von Gerichtskritiken zu Fragen des Schutzes 
der Rechtsordnung durch die Exekutivkomitees. In solchen 
Gerichtskritiken werden die staatlichen Organe, darunter die 
Exekutivkomitees der örtlichen Sowjets, ihre Abteilungen und 
Verwaltungen sowie Funktionäre auf vom Gericht festge
stellte Verletzungen des Gesetzes sowie auf die Ursachen und 
Bedingungen, die die Begehung der Straftat begünstigt haben 
und die Einleitung entsprechender Maßnahmen erfordern, 
aufmerksam gemacht. Spätestens innerhalb eines Monats sind 
auf Grund der Gerichtskritik die notwendigen Maßnahmen 
einzuleiten und die Ergebnisse dem Gericht, das die Gerichts
kritik erlassen hat, mitzuteilen.

b) Berichte und Mitteilungen der Regions-, Gebiets- und 
Stadtgerichte an die entsprechenden Sowjets.

c) Teilnahme von Vertretern des Gerichts an den Tagun
gen der Sowjets und den Sitzungen der Exekutivkomitees 
und der ständigen Kommissionen sowie ihr Auftreten dort 
mit Referaten und Korreferaten.

d) Durchführung gemeinsamer Maßnahmen der örtlichen 
Sowjets und der Gerichte, insbesondere zur Vorbeugung von 
Rechtsverletzungen und zur Rechtserziehung der Bürger.

Das Zusammenwirken der örtlichen Sowjets mit den Or
ganen der Staatsanwaltschaft erfolgt in vielfältigen Formen. 
Eine davon ist die Behandlung der Proteste der Staatsanwälte 
durch die Exekutivkomitees. Der Protest gegen eine dem Ge
setz zuwideriaufende Entscheidung wird an das Exekutivkomi
tee, das diese Entscheidung erlassen hat, oder an das Exekutiv-

5 Vgl. ausführlich: D. D. Zabrija, „Organe für Volkskontrolle (Be
sonderheiten ihrer rechtlichen Regelung)“, Sowjetskoje gossu- 
darstwo i prawo 1981, Heft 4, S. 16.

6 Vgl.: Die Sowjets der Volksdeputierten - Verfassungsmäßige 
Grundlagen ihrer Organisation und Tätigkeit, Moskau 1981, 
S. 314 (russ.).


